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Allgemeines

Intelligenz - oder Wochenblatt
für sämtliche Hochfürstliche Badische Lande.

Fürstliche neue Verordnungen .

Generalrescript an sämtliche Baden Badische Oder - und Aemtere exeluNve Bein heim und

Rodenmachern , und die AemM der hintern Grafschaft Sponheim d . d . Larisruhe
Len tzten Ianuar 1782 . HRN . 267 — 270 .

Abstellung des übermasigen Aufwands bey Hochzeiten in , Baden Badischen .

Carl Friderich rc.
Unfern Gruß !

( ^ . eichwie in uns. rm Durlachischen LandeStheil bestimmte Verordnungen gegen den übermästge»

Aufwand de» Leichen , Trauern , Kindtaufen und Gevatterschaften , auch Hochzeiten vorliege» , so hat

auch Unser übriger Baden Badischer LanveSrheil in Detrrf der ersten vier Gegenständ « mittelst der

Beiordnungen Seiner Liebden des Herrn Marggraven Augusts Georgs christmildrster Gedächtnis

vom 2ysten Octvber 1768 und ^ bttn Jenner 1771 . feine angemessen« Vorschriften erhalten , bey de¬

nen wir eS daher billig bewenden, lassen. Nur wegen des überflüßigen Aufwands bey Hochzeiten

ist ein , neuere bestimm» Verordnung allda bisher nicht ergangen . Es .hätte auch deren eigentlich

nicht bedürft , wenn dasjenige , waS von unfern Vorfahren , in der Baden . Badischen Landeövrdnung
verordnet worden , jederzeit genau befolgt würde . Nachdem wir aber glaublich betichttt worden ,

daß solches Unwesen zum theil in nicht g-nugsamrr Bekanntschaft mit jener zur Zeit nicht durch den

Druck bekannt gemachten Ordnung seinen Grund habe , doch aber dir Bbschpeivung solche» niemand

zum Nuzrn gerrichenden, den NahrungSstaud neu angehender Eheleute aber mercklichl schwächenden,

auch zu allerley Unordnungen und Arheitsversäumniffen Anlaß gebenden, folglich mit dem Wohl Un¬

serer lieben Unterlhanrn nicht vereiabahrlichen Aufwands , nnö hoch angekegen ist ; So finden wir

«nS gnädigst bewogen , jene in gedachter Laadesordnung befindliche Vorschrift in nachstehenderMas¬

se zu jedermanns W ' ssnschast kund zu thua , zu erneuern , und zu bestättigeo .

1 . Sollen zu Hochzeiten ausser der Berlobten Eltern und Groseltern , oder UrgroSeltern , den

Geschwistern der Eltern oder der Verlobten selbst , und deren Kindern , sodann den etwaigen Kindern

«ineS oder des andern Derlobtev , und den Ehegatten eines oder deö andern der vorgedachrm Der «
wandten , von weitern Verwandten fremder , oder guten Freunden mehr nicht alö acht Personen ge,

lade» werden , bey Straf « von 4 fl. welche uns der , welcher die Hochzeit ausrichtet , und von i fl.

so für jede weiter- geladene Person der , welcher sie geladen hat , halb unS, und halb in deS OrtS

Aümoftn zu erlegen hat .
2. Würde aber jemand auS Freundschaft , oder sonst ungeladen bey einiger Mahlzeit sich eiv -

sinden , so soll derselbe frlbst vbgedachte halbtheilig « Strafe von 1 fl. erlegen , ««angesehen, ob durch
ihn die A ; hl der erlaubte » Personen überschritten werde , oder nicht. Doch bleibt nach wie vor je¬
dermann erlaubt , den jungt « Leuten zu Ehren ohne deren Kosten mit ihnen zur Kirche und zum

Eivsegnrn zu gehen, Herunter soll



Z. Alle Gefährde , di« ttwa mit Haltung riuiger zu gleicher Zeit gebenden Nebenmahle ,oder mehrerer nacheinander gebenden Gastmahle oder mittelst des VorwandS , daß jeder für sein
Geld zehrte , gänzlich abgeschninen und verbetten seyn , so daß , wenn dennoch dieser unserer Ver,
orvnung zuwieder einige - Nebenmahl gereicht , oder nach dem nur ei » mal er saubren Hochzeirmahl
gsgeben würde , jede Labey erscheinende Person chne Unterschied i fl. der aber , so die Hochzeit oder
solches Mahl auöncht, 5 fl . Strafe , alles halb uns und halb dem OrtSallmoftn gehörig , erlegen
soll . Ferner

4 . Sollen bey den» erlaubten Hochzeitmahl « ehr nicht als drey Trachten, und zu jeder Tracht
mehr nicht a !S 4 Schüßlen oder Gerichte Essen gegeben werden , widrigenfalls uns der , so die
Mahlzeit giert , für jede Uebenrettung mit 4 fl. zur Strafe verfallen seyn. Desgleichen

5 . Wollen wir ausser den Eltern oder Schwiegwrller» der Verlobten (welchen wir hie - inn ihre«
Wille « lassen niemand , wie nah oder sernr verwandt fty , gesta t . n , bey dieser Gele re , beit
einig « Schenckung den Verlobten zu rhun , ober von ihnen zu « mpsgngkn , es ftne gleich waS . eS
wolle , oder unter welchem Vorwand rö geschehe , widrigenfalls das Geschenk confiScirt, auch sie
schenkende Person dessen Werth uns zur Straft zu erlegen angrhalten werden soll. Doch ist unter
diesen unerlaubten Geschenken eine von den Gästen denen bey dem Hochzeitmahl mit der Bedie¬
nung beschäftigten Personen zu reichende mäsige mithin von jeder einzelnen Person nicht mehr al-
höchstens 18 kreuzer belragende Belohnung nicht verstanden, UebrigenS

b. Soll niemand , er ftye Reich oder Arm , Mann oder Frau , von einem Ort in der andern
zu Hochzeiten und Hochzeiimahlro gehen , er feye dann mit den Verlobten , wie obsteht , -verwandt,
auch daneben gebührend dazu eingeladtn , bey Skrvfe von 1 fl. so jede solch« Person , und von fl.
so derjenige , der die Hochzeit ausrjchlek , (wenn von seiner Seite eine solcl)e auswärtige nicht , wie
vbstehr, verwandte Person einge adrn worden wäre, uus zu erlegen hat . Gleichwie aber übrigen-

7 ) hierdey lediglich unser Absehen auf das Wohl unserer Uuterthanen , mithin auf Vermeidung
jenes damit nicht best . hmden Vergehens gerichtet ist , also soll die Strafe bey dem , der wiederhohl,
ter in der Verfehlung gegen diese uvsere tandesfürstliche Verordnung sich detretten lsise , verdoppelt ,
übrigens aber dem , der die Gell- strafe zu erlegen njht vermögend wäre , solche wir Thurnsitzen bey
Wasser und Brod also , daß jedesmal für 24 Stund ein halber Gulden abgerechnet werde , abzu-
ibüffen erlaubt seyn .

Diese Unsere so gnädigste als ernstliche Willensmeynunghabt ihr zur gebührende« Publikation aller
Orten zu bringen , daß solche sträckkich in Vollzug gesetzt werde , zu sorgen , und euch übrigens selbst
darnach zu achten. Jmmassn Wir Uns versehen , und euch in Gnaden wohl beygechan verbleiben.
Gegeben Carlsruhe <3 f.
Gcr^ raldekret an sämmtliche Baden » Badische tl)ber , und Aemter exclusive Beinheim und

Rs,emachexn. sie Larlsruhe , den qosten Ja » 1782. HRN. y8 t .
was wegen der Juden - Häuser zu berichten.

Do die den Juden zustehenden Häuser und -Gebäude durchgehendS nicht in der Brand - Assecuraiion
begriffen feyen, und warum sie auSgeiasse« worden ? ist schleunigst zu berichten. Oecretmn quo luprs.

C ' tatioyns ediStales .
Stein . Obschon der Burger und Maurer Zriderich Dietz zu Spiclberg anno 1777 ausg -ftlrie-

bm worden , daß ihm niemand nichts mehr borgen solle , seine bereits coutratjirt gehabte Schaldeu
auch bezab !>t rvtli de ..,' ss haben sich doch seitdem wiederum so viele Schulde» bey ihm ergeben, daß er
gaantmäßig .erfund- u -roord, «. Ee ist da !,ero eine Schult en Liquidation , und zu Erzielung eines allrv ,
fallsizen pa&i remifiVu Teeminus auf Samstag den 2len Merz dieses Jahrs festgesetzt worden. Wrß,
wegen all« diejenige so an erwädukr» Dietzen , und seine Ehefrau etwas zu fordern haben , besagten
Tag auf dahiesigem Rathhaus früh um 8 Uhr fub poena pncclufi zu irsch inen hiermit vorge'ade «
werden , « odey sie die Beweisse der Forderungen zugleich u -itbringen sollen . Srein , den ist . Febr . 178».

Hochfürsti, Markgräfl. Badisches st)brr , und Amt alldem



Pforzheim . Demnach Äbraham Salomon von hier gebürtig , welcher vor einigen 20 Jahre «
zur christlichen Religion übergetrellen , und den Namen Lreutzberg erhalten hat , mit Hinterlassung
mehrerer Schulden auS dchiesigen Hochfürstl . Landen entwichen , und dem ausserUchen Vernehmen nach
zum Judeinhnm wieder zu ' ückgeke^ rl ist , desselben Vermögen aber in Gemäsheik derer gleich damals
schon ergangenen Hochfürstlichen Befehlen n « Arrest belegt worden , uud demselben durch den Tod seines
unlängst verstorbenen Vaters Salamon Abrahams einiges dergleichen zugefallen ist , dieser Erbtheil
aber nach dem neue» HochfürstKchen Befehl vom rzsten p . m . HRN . 68Y öc yo fernerhin noch mit
Arrest bestrickt bleiben soll , zugleich aber auch gnädigst befohlen worden , den entwichenen Abraham
Salsmon nachgehen» genannt Rreutzberg eben so als dessen Creditorfchafft ediftallter vvrzularen ;
als wirst du Abraham Salomo » nachgehends genannt Lreuyberg , so wie deine sammtliche Glaubi - ,
gere hiermit dergestalllenöffeeilltch aufgeforurrt daß du Rrrutzbcrg binnen 3 Morschen a dato arge «
rechnet , wovon ein Mvrar für den ersten , ein Monat für den zwryren , und rin Monat für den drit »
ten und letzten Termin anberaumt wird ; vor dahiestgem Oberamt persönlich erscheinen , und dtireS
Austritts sswcdl als Schulden halber Red und Antwort geben sollst ; du erscheinest non oder nicht , so
wird dennoch geschehen was rechtens ist . Desselben Gläubigere aber sollen innerhalb 6 Wochen wovon
ihnen lg . Tage zum ersten , 14 Tage zum zweyren , und 14 Tage zum dritten und letzten Termin anbe«
räumt wird , ebenfalls vor dahiestgem Oberamt , und zwar Mittwoch den lZtrn Merz a. c. persönlich
oder durch genugsam Bevollmächtigte erscheinen , und ihre habenden Forderungen gehörig liquidireri ,
widrigenfalls sie mit solch»! ansonsten, ausgeschlossen werden sollen . Pfor,heim den i4ten Febr . 1782 .

Hochfürstl . Markgräfl . Barisches tvberamt allda .
Stein . In der Ganntsache derer Andreas Riedischen Ehckeutea zn Langensteinbach werden

dir Creditcres zur Schulden Liquidation und Streit über das Vorzugsrecht auf Montag den Uten Mer ,
zen dieses Jahr » bry Verlust der Forderung , mit dem Anhang vorgrladen , daß sie gedachten TagS
Vormittags um 8 Uhr auf dem RathhhauS zu gedachtem Langensteinbach bcy dem abgevrdneten hiesige «
Actnario erscheinen , und unter Mitbringung des Beweiffes ihre Forderungen nebst dem allenfalls su-
chendro DorzugS -Recht darthuo Men . Signatum Stein , den loten Febr. 1782 .

Hochfürstl . Markgräfl Badisches Dber - und Amt allda .
Birkenfel - . Die disseitigehohe Landes - R -gierung zu Carlsrnh bat befohlen, daß in dem Ober «

Amt Birkrnfelv und dem damit verbundenen Amt Idar neue Hypothecken - Bücher errichtet werden
sollen. Da nun hierunter die Begründung des öffentlichen Creüirö und die mehrere Sicherheit der
Gläubiger beabsichtet wird ; So macht man dieses hirmit dffenrüch bekannt , und werden Kraffr dieses
alle diejenige , welche Unterpfands - Verschreibungen auf Hausier oder liegende Güther , so in dem
Oberamt Birckenftld nnd Amt Idar gelegen sind , in Händen haben , eäidtalilLr aufgerufcn , daß sievon jezo binnen 4 Monaten sich bey dem zu diesem Eeschäffr bevollmächtigten Oberamrs Registrator
Herrn Stork dahier zu Birkenfeld , als wozu jeder Samstag der Woche ange,sitzt ist , melden , ihre in
Hände » habende nach der bisherigen ins Künftige nicht mehr gültigen Form ünsg . fertigte gerichtlicheuud noch nicht getilgte Pfand - Verschreibungen in Original , producirett , auch wann die Pfand - Ver¬
schreibungen durch Erbschafft , Tausch , Crssion oder andern rechtsgültige Handlung auf sie gekommen,
sich zu deren Besitz gehörig legitimjren , und sodann weitern Bescheid gewarnten soll - n.

Alle diejenige , welche sich binnen denen hier perer - torie festgesetzten 4 Monaten nicht melde« ,werden nach Berfluß dieses Termins nicht mehr gehört , und haben sie eö sich gelbsten znzuschrejbru,wann sodann auf ihre In Händen habende gerichtliche Pfand - Verschreibungen nicht mehr als auf solche,
sondere dloS auf privat « Hypothecken in vorkommenden Fallen Rücksicht genommen werden kann . Sign »
Birkenfeld , den abten Jan . 1782 .

Hochfürstl . Markgräfl . Badisches (Vberamt der hintern Grafschaffc Sponheim .
8reyherr von Liebenstctn .

Reinhard .
Pforzheim . Alle diejenige , welche jan die in Gaoth geratheve Jocob jwcnzische Eheleute in

Dürrn ein« rrchtmäsige Forderung zu machen haben , werden hierdurch auf Dienstag den ryren Febr.



ad liquidändum & certandum Tuper prioritate vor hiesiges Oberamt fub poen* prseclufi vvrgeladen .
-Pforzheim, vru 24 Januar 1782 . .~ Hochfürstl. UTrtrFgrdft . Badisches Oberamt allda.

Suchen fo zu verleihen find.
Larlsruhe . Bey dem Handelsmann Melazzv ist ein Logis für ein »der zwey ledige .Persvhnrn

« lt oder ohne Mendels zu veriehnev.
Larlsruhe . In dem Mvdelifchen Zirkelhaus ist di« ödere Etage mit oder ohne MendleS vor lrdi.

Hk und vcrhenralhete , Personen täglich zu verkehr»« und zu beziehen .
Nachricht .

Larlsruhe . Diej-ni-e . welch« Tücher , Garn , und | gaben auf die Herzlich Wörtenbergische
Tuchblaiche geben wollen , köimen es nun wiederum alle Tage , an den Handelsmann Johann Carl
Rvman dahier abgebrn , welcher « S bestens besorgen wird . Carlsruhe den 22sten Febr. 1782.

Sachen fo zu verkauffen sind .
Larlsruhe . Ja der Schmiedcrischen Buchhandlung ist zu haben , weitere Beleuchtung der

Wirhrlischm Sache in Absicht derer als anstößig und kezerich augefochtenen Disputlrsatze - Sätze diese»

Lehrers aus der praktischen Philosophie von welcher Beschuldigung drr Ungruvd sowohl im pbilosophi,

fchen als theologischen Betracht Lurch Schreiben uvd auSfr
'
chrlich« Bedenken von den 'U philosophische »

und theologischen Fakulläte!'. derer katholischen Akademien zu Wien, Pragj , Fuld und Salzburg , und ihren
Direktoren , ferner durch angehängtr Bemerkungen eines fichern katholischen Privat . Schriftstellers nähe*

targelegt,wird , mit einem der übrigen Beschaffenheit dieser Sache angemessenen Vorderichr a r st. zokr.
Gebohrne .

Larlsruhe . Den iztm Februar : Carl Jacob , Vater : Hr. Johann Christoph Wötkle , Fürstk.
Eaujleydimcr. Den i ^ten : Christian Heinrich , Vater : Herr Carl AleranLcr Bauer , Fürfil. Rcch,
«ungSrarh und Iedelverwalrer. Den 17km : Caroline Louif« , Baker : Herr Carl Ludwig Christoph
»on Kniest»« , Fürstk. Kamm-rherr , auch Hof- und RegirrnngSrath. Den iZlen : Caroline Elisabeth
Kriedrik « , Vater : Herr Johann Philipp Jacob Umrach , Fürstk. Hofrachs - Canzlist .

Durlach . Den ytm Februar : Jacob Friedrich , Vater : Philipp Friedrich Meyer , Maker m der

Fas. Fabrlgue. Den Uten : Johann Philipp , Vater : Jacob Friedlich Chanson , Arb iter in der
Faj. gabrique. Eod . Christoph Jacob Friedrich , Vater : Johann Georg Kuhn . Burger und Wem .

gärtnrr . Den 12m, : Carl Heinrich , Vater : Christ » » Renk , Burger und Kiefer. Den izkm : An,
ne Wilhelmine Catharine: Vater 1 Johann Ernst Bauser , Sreinhauir '. Den izun : Todgebvbrn eiy
Töchterkeiu , Barer : Johann Jacob Rittcrshoftr , Burger und Schuhmacher. Den ibteu : Barbar «
Dorothee Maqdalm« . Vater : Johann Andreas Waigel , WeingLrcner .

Pforzheim Den ?ten Februar; Johann Michael, Vater : Martin Fellner , Burger und Schloß,
skr. Den rnen : Catharnre Äristinr, Mier : Friedrich Gabriel Jacvbi , Commlssiouair in drr Fahrt-»
'
aue. Den jzttai Johann Michael , Vater : Jacob Lorenz Kaz , Burger und Fiötzer. Den iztenr
Catharine Magdalene , Vater r Göttlich Schall , Burger und Becker. Den rgtcn : Johann Ludwig ,
Vater : Herr Jacob Böhringer Fkoz - Jnspretor. Dm rzten ; Catharine Margarethe , Vater Haunß
JergJung , Hafners - Grell. Eod . Ernst Gottfried, Vater : Martin Neudörftr , Burger und
Etrumpfwebersgestl^ Den 171m : Johann Friedrich , Vater : Joh>. «ieS Kübler , Schuhksecht .

Gefeordenk .
Larlsruhe . Dm rrte» Februar : Herr Johannes Reichenbacher , Fürstl . Hofconditsr, alt 5K

Jahr , 5 Monat und 4 Tag . Den iAeu : Georg Joseph Gros , Burger und Schneider, alt 28 Jahr ,
6 Monat und 2r Tag. Dm rHen : Anne Marie , geiohrne Schwiwmbauerin , Johann Andrea »
Wilhelms. Bnrgers und Schreiners . Ehefrau , alt 47 Jahr , 1 Monat und 10 Lag . Den 15reu :
Johann Christian , Johann Egers : Hintersassen und Srffelmachers, Söhnlein , alt r Jahr , z Monat

weniger 2 Tag. Den i6tm : Cacharine Barbare , gebehrne Hcckin , weil. Christian Philipp Grevings,
gewesenenBurger» mid Dreher» , Wiltrve , alt ohngchhr 1 % Jahr,
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